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Antrag

Landratsamt Günzburg 
FB 43 - Immissionsschutz und Abfallrecht 
An der Kapuzinermauer 1 
89312 Günzburg

auf Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von Anlagen im Sinne von § 4 Bundes-
Immissions-schutzgesetz - BImSchG (Neugenehmigung)

auf Genehmigung einer Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs einer 
genehmigungsbedürftigen Anlage (Änderungsgenehmigung - § 16 BImSchG)

Bei Personengesellschaften Geschäftsführer - Vorname

Name/Firmenbezeichnung

Name

Straße

Telefon Telefax E-Mail

Hausnummer PLZ Ort

Antragsteller

Bezeichnung des Werkes oder des Betriebs

Straße

Flurstück-Nr. Gemarkung

Hausnummer PLZ Ort

Allgemeine Angaben zur Anlage

Ansprechpartner - Vorname Name

Telefon Telefax E-Mail

Standort der Anlage

Bezeichnung der Anlage

Zweck der Anlage

Art der Anlage

Nummer  Spalte c  Spalte d  des Anhanges 1 zur Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 

(4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.05.2013 (BGBI I S. 973) in der derzeit gültigen Fassung. 

- Wird ggf. von der Genehmigungsbehörde eingesetzt -
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Bei Neugenehmigung - § 4 BImSchG

Beantragt wird die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb nach § 4 BImSchG

Bei Änderungsgenehmigung - § 16 BImSchG

zur Änderung der Lage zur Änderung des Betriebszur Änderung der Beschaffenheit

ggf. zusätzliche Beantragung

die Zulassung des vorzeitigen Beginns gemäß § 8 a Abs. 1 BImSchG zur Errichtung der o.g. Anlage oder von Teilen hiervon

Teilgenehmigung (§ 8 BlmSchG)

Vorbescheid (§ 9 BlmSchG) Vorbescheid vom   Az.

Teilgenehmigung vom   Az.

Bezug genommen wird auf

die Genehmigung soll abweichend von § 19 Abs. 1. und 2 BlmSchG nicht im vereinfachten Verfahren erteilt werden

Beantragt wird Änderungsgenehmigung nach § 16 BlmSchG

ggf. zusätzliche Beantragung

die Zulassung des vorzeitigen Beginns gemäß § 8 a Abs. 1 BImSchG zur Errichtung der o.g. Anlage oder von Teilen hiervon

Teilgenehmigung (§ 8 BlmSchG)

Vorbescheid (§ 9 BlmSchG) Vorbescheid vom   Az.

Teilgenehmigung vom   Az.

Bezug genommen wird auf

die Genehmigung soll abweichend von § 19 Abs. 1. und 2 BlmSchG nicht im vereinfachten Verfahren erteilt werden

die Zulassung des vorzeitigen Beginns gemäß § 8 a Abs. 3 BImSchG zum Betrieb der o.g. Anlage oder von Teilen hiervon

Antragunterlagen
Die Antragsunterlagen sind der „Checkliste für Antragsunterlagen im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren“ des Landratsamtes Günzburg zu 
entnehmen. Die dem Antrag beigefügten Unterlagen sind in einem Inhaltsverzeichnis aufzustellen.

Ort Datum Unterschrift des Antragstellers

Die Gesamtinvestitionskosten der Anlage bzw. der Änderung der Anlage werden voraussichtlich     € betragen.

Darin sind Baukosten von     € enthalten. 

Die Anlage soll am         in Betrieb genommen werden. 

Die Anlage ist Teil eines nach EMAS registrierten Unternehmens.

Sollten beim Ausfüllen des Formblattes oder bei der Zusammenstellung der geforderten Antragsunterlagen Probleme 
auftreten, beraten wir Sie gerne unter Tel. 08221/95-305.

Unterlagen mit Geheimnisgehalt Zur Veröffentlichung bestimmte Ersatzunterlagen

Als Unterlagen, die ein Geschäftsgeheimnis enthalten, sind folgende gekennzeichnet:

Es wird beantragt, von der öffentlichen Bekanntmachung des Vorhabens sowie der Auslegung des Antrags und der Unterlagen nach § 16 Abs. 2 BImSchG 
abzusehen.
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Zur Bearbeitung Ihres Antrages/Ihres Anliegens benötigt das Landratsamt Günzburg verschiedene  
Angaben, u.a. persönliche Daten von Ihnen. Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten sehr ernst und 
verwenden diese nur im Rahmen unseres gesetzlichen Auftrages. Hiermit möchten wir Sie über  
folgendes informieren: 
 
Zweck der Verarbeitung: 
 
Ihre Daten werden zu folgendem Zweck erhoben: 
- Bearbeitung eines (Genehmigungs-)Antrags  - Auskunftspflicht 
- Bearbeitung eines (Förder-)Antrags   - Bereitstellung von Informationen 
- Bearbeitung Ihres Anliegens    - Abgabe einer Stellungnahme 
- Durchführung einer Überwachung   - Durchführung von Vergabeverfahren 
- Ahndung einer Ordnungswidrigkeit/Straftat  - Abwicklung von Zahlungsverfahren im Bereich des 
- Anordnung einer Maßnahme        Immissionsschutz-, Abfall- und Naturschutzrecht 
 
Rechtsgrund der Verarbeitung: 
Artikel 6 Abs. 1 DSGVO; Artikel 4 BayDSG; Bayer. Naturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz mit untergesetz-
lichem Regelwerk; Bayer. Immissionsschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz mit untergesetzlichem Regel-
werk; Kreislaufwirtschaftsgesetz mit untergesetzlichem Regelwerk; EU-Verordnungen; Umweltverträglichkeitsprü-
fungsgesetz; Bayer. Waldgesetz, Bayer. Bauordnung und Baugesetzbuch jeweils mit untergesetzlichem Regel-
werk; Ordnungswidrigkeitenrecht; Verwaltungsverfahrensrecht (Bund und Bayern); Umweltinformationsrecht; 
Sicherheitsrecht; Wasserhaushaltsgesetz, Bayer. Wassergesetz; Verwaltungsvorschriften und vieles mehr. 
 
Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 
Interne und externe Träger öffentlicher Belange/Behörden, Staatsoberkasse Bayern, Gerichte, Kommunen, aner-
kannte Verbände, im Verfahren beteiligte Personen und deren Beauftragte/Bevollmächtigte, Dritte/Allgemeinheit/
Öffentlichkeit, Inhaber anderer Rechte, politische Mandatsträger, Petitionsausschuss. 
 
Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten: 
Die Löschung der Daten erfolgt, wenn sie nicht mehr benötigt werden und eine Löschung möglich ist. Bei Vor-
gängen mit Kassenanordnungen ist dies wegen möglicher Kassenprüfungen frühestens nach 10 Jahren möglich. 
Nicht selten ist eine Löschung in absehbarer Zeit nicht möglich, z. B. Rechte bestehen dauerhaft weiter, Über-
wachungs- bzw. Archivierungspflichten bestehen dauerhaft etc. 
 
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen: 
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das Landratsamt Günzburg, An der Kapuzinermauer 1, 89312 
Günzburg, Telefon +49 (0) 8221 / 95-0, Telefax +49 (0) 8221 / 95-240, E-Mail: poststelle@landkreis-guenzburg.de
Den Datenschutzbeauftragten des Landratsamtes Günzburg erreichen Sie unter: 
Gesellschaft für kommunalen Datenschutz mbH (GKDS), Hansastr. 12-16, 80686 München, Telefon 089 54758-0, 
E-Mail datenschutz@gkds.bayern 
  
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
• Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person   
  gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 
• Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu 
  (Art. 16 DSGVO). 
• Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verar- 
  beitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). 
• Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die 
  Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht 
  auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 
• Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die gesetz- 
  lichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landes- 
  beauftragten für den Datenschutz; Postfach 22 12 19, 80502 München; Tel. +49(0)89 212672-0, 
  Fax +49(0)89 212672-50; poststelle@datenschutz-bayern.de 
• Wenn Sie in die Verarbeitung durch das Landratsamt Günzburg durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt 
  haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
  Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen Widerruf nicht berührt
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Landratsamt Günzburg
FB 43 - Immissionsschutz und Abfallrecht
An der Kapuzinermauer 1
89312 Günzburg
Antragsteller
Allgemeine Angaben zur Anlage
Bei Neugenehmigung - § 4 BImSchG
Standort der Anlage
Art der Anlage
Nummer                  Spalte c                  Spalte d                  des Anhanges 1 zur Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen
(4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.05.2013 (BGBI I S. 973) in der derzeit gültigen Fassung.
- Wird ggf. von der Genehmigungsbehörde eingesetzt -
Bei Änderungsgenehmigung - § 16 BImSchG
ggf. zusätzliche Beantragung
Bezug genommen wird auf
Beantragt wird
ggf. zusätzliche Beantragung
Bezug genommen wird auf
Antragunterlagen
Die Antragsunterlagen sind der „Checkliste für Antragsunterlagen im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren“ des Landratsamtes Günzburg zu entnehmen. Die dem Antrag beigefügten Unterlagen sind in einem Inhaltsverzeichnis aufzustellen.
Die Gesamtinvestitionskosten der Anlage bzw. der Änderung der Anlage werden voraussichtlich				 € betragen.
Darin sind Baukosten von					€ enthalten. 
Die Anlage soll am 				    in Betrieb genommen werden. 
Sollten beim Ausfüllen des Formblattes oder bei der Zusammenstellung der geforderten Antragsunterlagen Probleme auftreten, beraten wir Sie gerne unter Tel. 08221/95-305.
Als Unterlagen, die ein Geschäftsgeheimnis enthalten, sind folgende gekennzeichnet:
Sehr geehrte Damen und Herren,Zur Bearbeitung Ihres Antrages/Ihres Anliegens benötigt das Landratsamt Günzburg verschiedene 
Angaben, u.a. persönliche Daten von Ihnen. Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten sehr ernst undverwenden diese nur im Rahmen unseres gesetzlichen Auftrages. Hiermit möchten wir Sie über 
folgendes informieren:Zweck der Verarbeitung:
Ihre Daten werden zu folgendem Zweck erhoben:- Bearbeitung eines (Genehmigungs-)Antrags                  - Auskunftspflicht- Bearbeitung eines (Förder-)Antrags                           - Bereitstellung von Informationen- Bearbeitung Ihres Anliegens                                    - Abgabe einer Stellungnahme- Durchführung einer Überwachung                           - Durchführung von Vergabeverfahren- Ahndung einer Ordnungswidrigkeit/Straftat                  - Abwicklung von Zahlungsverfahren im Bereich des- Anordnung einer Maßnahme                                        Immissionsschutz-, Abfall- und Naturschutzrecht
Rechtsgrund der Verarbeitung:Artikel 6 Abs. 1 DSGVO; Artikel 4 BayDSG; Bayer. Naturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz mit untergesetz-lichem Regelwerk; Bayer. Immissionsschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz mit untergesetzlichem Regel-werk; Kreislaufwirtschaftsgesetz mit untergesetzlichem Regelwerk; EU-Verordnungen; Umweltverträglichkeitsprü-fungsgesetz; Bayer. Waldgesetz, Bayer. Bauordnung und Baugesetzbuch jeweils mit untergesetzlichem Regel-werk; Ordnungswidrigkeitenrecht; Verwaltungsverfahrensrecht (Bund und Bayern); Umweltinformationsrecht;Sicherheitsrecht; Wasserhaushaltsgesetz, Bayer. Wassergesetz; Verwaltungsvorschriften und vieles mehr.Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten:Interne und externe Träger öffentlicher Belange/Behörden, Staatsoberkasse Bayern, Gerichte, Kommunen, aner-kannte Verbände, im Verfahren beteiligte Personen und deren Beauftragte/Bevollmächtigte, Dritte/Allgemeinheit/Öffentlichkeit, Inhaber anderer Rechte, politische Mandatsträger, Petitionsausschuss.Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten:Die Löschung der Daten erfolgt, wenn sie nicht mehr benötigt werden und eine Löschung möglich ist. Bei Vor-gängen mit Kassenanordnungen ist dies wegen möglicher Kassenprüfungen frühestens nach 10 Jahren möglich. Nicht selten ist eine Löschung in absehbarer Zeit nicht möglich, z. B. Rechte bestehen dauerhaft weiter, Über-wachungs- bzw. Archivierungspflichten bestehen dauerhaft etc.Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen:Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das Landratsamt Günzburg, An der Kapuzinermauer 1, 89312 Günzburg, Telefon +49 (0) 8221 / 95-0, Telefax +49 (0) 8221 / 95-240, E-Mail: poststelle@landkreis-guenzburg.deDen Datenschutzbeauftragten des Landratsamtes Günzburg erreichen Sie unter:Gesellschaft für kommunalen Datenschutz mbH (GKDS), Hansastr. 12-16, 80686 München, Telefon 089 54758-0, E-Mail datenschutz@gkds.bayern
 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:• Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person    gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).• Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu  (Art. 16 DSGVO).• Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verar-  beitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).• Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die  Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht  auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO).• Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die gesetz-  lichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landes-  beauftragten für den Datenschutz; Postfach 22 12 19, 80502 München; Tel. +49(0)89 212672-0,  Fax +49(0)89 212672-50; poststelle@datenschutz-bayern.de• Wenn Sie in die Verarbeitung durch das Landratsamt Günzburg durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt  haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der  Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen Widerruf nicht berührt
Fink Jürgen
Antrag auf beschränkte wasserrechtliche Erlaubnis zum Entnehmen und Einleiten in ein oberirdisches Gewässer
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